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Antrag auf Steuerbefreiung 
gemäß § 7 der Hundesteuersatzung der Stadt Dessau-Roßlau vom 29.November 2007 in der 
derzeit gültigen Fassung 

 

Name, Vorname des Hundehalters 

      
Straße, Nr. 

      
PLZ, Ort 

      
Zahlungsgrund 

      
 

Hiermit stelle ich den Antrag auf Steuerbefreiung f ür : 
 Anzahl  

1.  Hund, der ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfloser Personen dient.  
(Sonst hilflose Personen sind solche, die einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „B“, „BL“, „aG“ oder 
„H“ besitzen.) 

2.  Hund, der von ihrem Halter aus einem Tierheim erworben wurden. 
(Die Steuerbefreiung wird für ein Jahr gewährt.) 

Zutreffendes bitte ankreuzen und entsprechende Nach weise beifügen!  
(Krankenkassenvertrag über Blindenhund, Schwerbehindertenausweis, Abgabevertrag Tierheim) 

Erklärung des Hundehalters  (§ 6 Hundesteuersatzung): 

Ich erkläre, dass  
- der Hund für den angegebenen Verwendungszweck geeignet ist, 
- der Hund entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes gehalten wird, 
- ich als Halter des Hundes in den letzten fünf Jahren nicht rechtskräftig wegen  

Tierquälerei bestraft worden bin. 

 
 
 

Dessau-Roßlau, den  entgegengenommen:  
   MA - Bürgeramt 
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